




Block I:

Punktsumme (P) aus (14, 15 oder 16) Schulhalbjahresergeb-
nissen in einfacher Wertung, darunter die Ergebnisse des 
dritten bis fünften Prüfungsfaches, sowie aus 8 Schulhalb-
jahresergebnissen in zweifacher Wertung des ersten und
zweiten Prüfungsfaches

Block II:

Punktsumme aus den Gesamtergebnissen in den fünf 
Prüfungsfächern

Gesamtpunktzahl (E = E I + E II)

Durchschnittsnote

P=

E II=

E=

=

(mindestens 100, 
höchstens 300 Punkte)

(mindestens 300, 
höchstens 900 Punkte)

,

4)

1) An die Stelle des vierten Prüfungsfaches kann eine besondere Lernleistung treten; in dem Fall ist der Zusatz „BLL“ einzutragen.

2) Die Ergebnisse der schriftlichen und der mündlichen Abiturprüfung sind hierbei im Verhältnis 2:1 gewichtet. Bei der Besonderen Lernleistung sind die Ergebnisse der
Dokumentation und des Kolloquiums im Verhältnis 2:1 gewichtet.

3) Der Faktor 40/30, 40/31 oder 40/32 ergibt sich aus der vorgegebenen Gewichtung auf 40 bei insgesamt 30, 31 oder 32 einzubringenden Schulhalbjahresergebnissen in Block I.

4) Wiederholung der Durchschnittsnote in Worten

3. - dritte Seite -

II. Ergebnisse in der Abiturprüfung

Prüfungsfach1)
Prüfungsergebnisse in einfacher Wertung

schriftlich2) mündlich2)

1. „eA“

2. „eA“

3. „eA“

4.

5.

III. Berechnung der Gesamtqualifikation und der Durchschnittsnote

Gesamtergebnis in 
vierfacher Wertung2)

Gesamtergebnis in Block I (E I) ermittelt nach der Formel3)

E I = P · 40
S E I=

(mindestens 200, 
höchstens 600 Punkte)

(S = 30, 31 oder 32; Anzahl der Schulhalbjahresergebnisse, wobei
zweifach gewichtete Fächer zweifach zählen)

Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort 






